
Kontaktformular 
oder Anruf Hotline
05 90 907 1234 
kostenlos erreichbar von 
Mo.–Do. 07:45 – 16:30 Uhr 
Fr. 07:30 – 13:00 Uhr

Aufnahme der Daten
Folgende Fragen sollten beantwortet werden:
Wer führt die unbefugte Gewerbeausübung aus?
Wann und wo wird diese ausgeführt?
Welche Tätigkeit wird durchgeführt? 

Prüfung des 
Sachverhaltes
Auf Grund der erfassten Daten 
wird der Sachverhalt von  
Experten überprüft und an die  
zuständigen Stellen weitergeleitet.

Behörde vor Ort
Seitens der Behörde wird dann vielfach 
eine Vor-Ort-Kontrolle durchgeführt. Diese 
dient der genauen Klärung der Sachlage.

Einstellung der Tätigkeit
Bei unbefugter Gewerbeausübung muss die 
Tätigkeit eingestellt werden und die Behörde 
leitet ein Strafverfahren ein.

Pfuschermeldung
Pfuschen ist kein Kavaliersdelikt. Durch eine unbefugte Gewerbeausübung (Arbeiten ohne nötigen 
Gewerbeschein) werden nicht nur zahlreiche Gesetze verletzt, sondern auch die Allgemeinheit und der 
Arbeitsmarkt geschädigt. Die Wirtschaftskammer Burgenland und ihre Fachorganisationen zählen es zu 
ihren Aufgaben derartige Übertretungen und Verstöße im Burgenland an die Behörden zu melden.
Um diesen unlauteren Wettbewerb nach Möglichkeit einzudämmen, hat die Wirtschaftskammer Burgenland 
eine Hotline und ein Meldeformular zum Thema "Pfuschermeldung" eingerichtet.
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http://wko.at/bgld/pfusch
Kontakt: pfusch@wkbgld.at




